
 

Folie 6: Wie ist das freiwillige Praktikum 
einzuordnen, das nicht vorgeschrieben ist? 
 
Informationen zu den Praktikanten und auch zu 
einem freiwilligen Praktikum finden Sie ab Folie 
50 der Präsentation. 
 
Gilt die Personengruppe, die an einer priva-
ten Universität oder privaten Fachhoch-
schule wie in der USA als Studierende? 
 
Für die Einstufung als ordentlich Studierender 
ist auch ein Studium an einer privaten Hoch-
schule möglich. Eine tagesaktuelle Liste aller 
Hochschulen in Deutschland lässt sich im Inter-
net über die von der Stiftung zur Förderung der 
Hochschulrektorenkonferenz herausgegebene 
Seite www.hochschulkompass.de abrufen. 
 
Ein Werkstudent wurde im Monat Juli sozi-
alversicherungspflichtig abgerechnet, da er 
über 20 Stunden/Woche arbeitete; kann ich 
diesen im nächsten Monat wieder als Werk-
student abrechnen? Kann so ein Wechsel 
zwischen Werkstudententätigkeit und sozi-
alversicherungspflichtiger Tätigkeit mehr-
mals im Jahr stattfinden, und was muss da-
bei beachtet werden? 
 
Die Spitzenorganisationen der Sozialversiche-
rung machen in ihrem Besprechungsergebnis 
vom 23. März 2017 deutlich, dass bei im Vo-
raus befristeter Ausweitung des Beschäfti-
gungsumfangs während einer Dauerbeschäfti-
gung bei demselben Arbeitgeber die Versiche-
rungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivi-
legs Ausnahmecharakter hat. Sie darf nur auf 
Sachverhalte beschränkt sein, in denen die 
Ausweitung der Beschäftigung unvorhersehbar 
vereinbart wird oder mit hinreichender Be-
stimmtheit absehbar ist, dass eine vorherseh-
bare Ausweitung der Beschäftigung den 26-
Wochen-Zeitraum nicht überschreitet (z. B. im 
Falle der Beschränkung auf die Semesterfe-
rien). Die Nachweisführung obliegt hier dem 
Arbeitgeber, der sich auf das Vorliegen von 
Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstu-
dentenprivilegs beruft.  
 
 
 

Kommt eine befristete Ausweitung des Be-
schäftigungsumfangs mit einer gewissen Re-
gelmäßigkeit immer wieder vor (z. B. bei einem 
wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Wech-
sel), ist im Wege einer vorausschauenden Be-
trachtung zu prüfen, ob die regelmäßige Wo-
chenarbeitszeit unter Berücksichtigung der 
feststehenden oder absehbaren Ausweitung 
des Beschäftigungsumfangs insgesamt mehr 
als 20 Stunden beträgt und von daher Versi-
cherungsfreiheit aufgrund des Werkstudenten-
privilegs ausgeschlossen ist. 
 
Wie ist die Zeit zwischen dem Abschluss 
des Bachelors und eines daran anschlies-
senden Masters zu sehen? Z.B. werden die 
Ergebnisse im August mitgeteilt, aber der 
Masterstudiengang fängt erst im Oktober 
an. Was ist dann mit dem September? 
 
Von der Versicherungsfreiheit aufgrund des 
Werkstudentenprivilegs werden auch solche 
Absolventen eines Hochschulstudiums erfasst, 
die nach Erreichen eines ersten berufsqualifi-
zierenden Abschlusses (zum Beispiel Bachelor 
of …) in der gleichen oder in einer anderen 
Fachrichtung ein weiteres bzw. neues Studium 
(zum Beispiel Masterstudiengang) aufnehmen, 
das in einem geregelten Studiengang wiede-
rum mit einer Hochschulprüfung abschließt. 
Beim Übergang vom Bachelor- zum Masterstu-
dium ist grundsätzlich nicht von einem durch-
gehenden Fortbestehen der Zugehörigkeit zum 
Personenkreis der ordentlichen Studierenden 
auszugehen, da der neue Ausbildungsab-
schnitt in Form des Masterstudiums sich in al-
ler Regel nicht lückenlos an das Ende des Ba-
chelorstudiums anschließt. Im Monat Septem-
ber liegt somit keine Versicherungsfreiheit als 
Werkstudent vor. 
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Was ist, wenn der Student am 15. Septem-
ber seine Prüfung bestanden hat? Darf der 
Vertrag in diesem Monat auslaufen, oder 
endet der Vertrag tagesgenau? 
 
Die Hochschulausbildung an sich endet zwar 
mit dem Tag der Exmatrikulation sowie bei Stu-
dienabbruch oder bei Studienunterbrechung, 
die Hochschulausbildung im Sinne des Werk-
studentenprivilegs endet jedoch bereits mit Ab-
lauf des Monats, in dem der Studierende vom 
Gesamtergebnis der Prüfungsleistung offiziell 
schriftlich unterrichtet worden ist. Dies gilt auch 
dann, wenn der Student noch weiterhin an der 
Hochschule eingeschrieben ist. Somit kann der 
Student noch bis zum Ende des Monats, also 
hier bis zum 30. September als Werkstudent 
beschäftigt werden. 
 
Folie 14: Wenn die Krankenversicherung 
bescheinigt, dass der Student in der stu-
dentischen Krankenversicherung ist, reicht 
das für die Beurteilung über 26 Semester, 
dass er den Studentenstatus in der Sozial-
versicherung hat? 
 
Nein, da als zeitliche Begrenzung für die Kran-
kenversicherung der Studenten (KVdS) das Le-
bensalter - bis zum 30. Lebensjahr plus Verlän-
gerungstatbestände - und nicht die absolvier-
ten Semester maßgebend sind. Die KVdS ist 
zwar ein Indiz, jedoch empfiehlt es sich die je-
weilige Semesterbescheinigung, die der Stu-
dent kostenlos von seiner Hochschule erhält  
oder selbst ausdrucken kann, zu den Entgelt-
unterlagen zu nehmen. 
 
Was ist mit Studierenden, die beispiels-
weise in Schweden studieren und für uns 
aus Deutschland arbeiten? Muss dieser 
nach schwedischem Recht versteuert wer-
den? Er arbeitet rein im Home Office. 
 
Übt ein Arbeitnehmer für einen deutschen Ar-
beitgeber seine Heimarbeit im Ausland aus, 
wird als Beschäftigungsort der Ort der auslän-
dischen Arbeitsstätte (= Wohnort) angesehen. 
Dementsprechend unterliegt der Arbeitnehmer 
dem Sozialversicherungsrecht des Staates, in 
dem er seinen Heimarbeitsplatz hat.  
 
Folie 17: Muss ich dennoch die Studienbe-
scheinigung zu den Personalunterlagen 
nehmen und immer wieder neu vorlegen 
lassen? 
 
 
 
 

Nein, bei einem Studenten, der einen Minijob 
ausübt, muss der Arbeitgeber die Studienbe-
scheinigung nicht zu den Entgeltunterlagen 
nehmen. Für die Beurteilung des 450-Euro-Mi-
nijobs, ist der eigentliche Status des Arbeitneh-
mers (Student, Schüler, Hausfrau …) unerheb-
lich. 
 
Eine Universität stellt keine Bescheinigun-
gen über studienfreie Zeiten aus. Kann ich 
trotzdem als Werkstudent abrechnen, wenn 
diese über die Grenze von 20 Std./Woche 
kommen, auch wenn ich die Bescheinigung 
nicht habe? Wenn der Werkstudent in ei-
nem Monat z.B. "nur" 430 Euro verdient, 
muss ich ihn dann als Minijobber abrech-
nen und nicht als Werkstudent? 
 
Die Semesterferien ergeben sich aus der je-
weiligen Studienordnung, die dem Studenten 
zur Verfügung steht. Ein Auszug hieraus sollte 
als Nachweis der studienfreien Zeit genügen.  
 
Die Beurteilung eines Minijobs erfolgt im Vo-
raus für ein Jahr, insofern für ein kurzfristiges 
Unterschreiten der 450-Euro-Minijobgrenze 
nicht zu einer geänderten versicherungsrechtli-
chen Beurteilung, da vorausschauend für ein 
Jahr die 450-Euro-Grenze (5.400 Euro im Jahr) 
insgesamt überschritten wird. 
 
Darf ich einen Studenten bis 450 Euro mit 
den Eigenschaften „Werkstudent 106“ und 
„Beitragsgruppenschlüssel 0100“ anmel-
den? Oder muss man ihn immer als Mi-
nijobber anmelden? 
 
Bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen 
(Minijob) gelten keine besonderen Regelungen 
für Studenten. Insofern ist hier der Minijob vor-
rangig zu melden (Personengruppe 109). 
 
Bei Beschäftigung zwischen Fachhoch-
schule bzw. Abitur und Studium des Stu-
denten als kurzfristige Beschäftigung ist 
doch die Berufsmäßigkeit zu prüfen?  Ist 
hier dann eine sozialversicherungsfreie 
kurzfristige Beschäftigung überhaupt mög-
lich? 
 
Beschäftigungen, die nur gelegentlich ausge-
übt werden, sind für die Beurteilung von einer 
kurzfristigen Beschäftigung grundsätzlich von 
untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung 
und daher als nicht berufsmäßig anzusehen. 
Zu den nicht berufsmäßigen Beschäftigungen 
gehört insbesondere eine Beschäftigung zwi-
schen dem Schulabschluss und einer beab-
sichtigten Fachschulausbildung oder einem be-
absichtigten Studium. 
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Ich beschäftige einen Praktikanten für 12 
Wochen, der ein Pflichtpraktikum bei uns 
absolviert. Derzeit macht er eine durch das 
Jobcenter geförderte Weiterbildung an ei-
ner privaten Einrichtung, hier ist das Prakti-
kum vorgeschrieben. Bei uns soll er eine 
pauschale Aufwandsentschädigung von 
200 Euro pro Monat erhalten. Wie ist hier 
die Sozialversicherungspflicht zu beurtei-
len? 
 
Praktikanten sind Personen, die sich im Zu-
sammenhang mit einer schulischen Ausbildung 
praktische Kenntnisse in einem Unternehmen 
aneignen, die der Vorbereitung, Unterstützung 
oder Vervollständigung der Ausbildung für den 
künftigen Beruf dienen. Sofern die Aufwands-
entschädigung steuerfrei bzw. pauschalbesteu-
ert ist, liegt in der Regel auch kein beitrags-
pflichtiges Arbeitsentgelt im Sinne der Sozial-
versicherung vor.  
 
Werkstudent oder Kurzfristige Beschäfti-
gung: Wenn ich einen Studenten befristet 
beschäftige für drei Monate, Entgelthöhe 
900 Euro, kann ich ihn trotzdem als Werk-
student beschäftigen oder als Kurzfristig 
Beschäftigen? 
 
Der Versicherungsstatus als kurzfristige Be-
schäftigung ist vor der Versicherungsfreiheit als 
Werkstudent zu prüfen. Von daher hat der Ar-
beitgeber hier kein Wahlrecht, sondern muss 
hier das Vorliegen einer kurzfristigen Beschäfti-
gung berücksichtigen. 
 
Ist es möglich eine kurzfristige Beschäfti-
gung zwischen zwei Werkstudentenarbeits-
verhältnissen zu begründen? 
 
Sofern es sich um ein und demselben Arbeit-
geber handelt, ist dies nicht möglich (einheitli-
ches Beschäftigungsverhältnis). Bei unter-
schiedlichen Arbeitgebern kann ein Wechsel 
zwischen einer Tätigkeit als Werkstudent und 
einer kurzfristigen Beschäftigung erfolgen. 
 
Sind Teilzeitstudenten ordentlich Studie-
rende? Und fallen sie damit auch unter den 
Begriff Werksstudent? 
 
Für Personen, welche die Möglichkeiten ha-
ben, ihr Studium als Teilzeitstudium (auch an 
Fernuniversitäten) zu absolvieren, weil sie we-
gen einer gleichzeitig ausgeübten beruflichen 
Tätigkeit oder einer gleichartigen zeitlichen Be-
lastung nicht mehr als die Hälfte des nach der 
Studienordnung für das Vollzeitstudium vorge-
sehenen Studienumfangs aufwenden können, 
sind die Grundsätze über die Versicherungs-
freiheit von ordentlich Studierenden nicht anzu-
wenden.  

 
Wird der Studienumfang jedoch auf einen zeitli-
chen Umfang beschränkt, der mehr als die 
Hälfte des Vollzeitstudiums ausmacht, unter-
liegt die Beschäftigung eines solchen Teilzeit-
studenten, die an nicht mehr als 20 Stunden 
wöchentlich ausgeübt wird, nicht der Versiche-
rungspflicht in der Kranken-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung.  
 
Beschäftigungen von Teilzeitstudenten, die für 
das Studium also exakt die Hälfte oder weniger 
der Zeit eines Vollzeitstudiums aufwenden, 
sind somit anders zu beurteilen. Zeit und Ar-
beitskraft werden in diesem Fall nicht überwie-
gend durch das Studium in Anspruch genom-
men. Teilzeitstudenten, die den Studienumfang 
auf die Hälfte eines Vollzeitstudiums reduzie-
ren und daneben eine Beschäftigung ausüben, 
sind deshalb nicht als ordentlich Studierende 
anzusehen. Die Beschäftigung unterliegt dann, 
wenn sie nicht im Rahmen einer geringfügigen 
Beschäftigung ausgeübt wird, in allen Zweigen 
der Sozialversicherung der Versicherungs-
pflicht. 
 
Kurzfristige Beschäftigung für fünf Monate: 
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann 
ist ein Student, der im September 2020 für 
fünf Monate eingestellt wurde, am 1. No-
vember neu zu beurteilen. Aber die drei Mo-
nate sind doch erst am 30 November abge-
laufen. 
Ist die Beurteilung trotzdem am 1. Novem-
ber durchzuführen oder erst am 30. Novem-
ber? 
 
Die Beurteilung ist am 1. November 2020 
durchzuführen, da hier eine Änderung in den 
Verhältnissen eintritt. Hierbei ergibt die vorzu-
nehmende vorausschauende Betrachtung, 
dass insgesamt der 3-Monats-Zeitraum über-
schritten wird, so dass bereits mit dem 1. No-
vember Versicherungspflicht eintritt. 
 
Wie kann der Arbeitgeber die Stunden prü-
fen, wenn der Student einen Werkstuden-
tenvertrag auf Steuerkarte und einen Mi-
nijob hat? 
 
Der Arbeitgeber muss den Studenten befragen, 
ob und in welchem Umfang er noch weitere 
Beschäftigungen ausübt. Das Werkstudenten-
privileg kann aber auch bei der jeweiligen 
Krankenkasse des Studenten erfragt werden. 
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Werkstudenten dürfen doch bei einer 20-
Stundengrenze 9.400 Euro verdienen? 
 
Die Versicherungsfreiheit als Werkstudent ist 
unabhängig von der Höhe des erzielten Entgel-
tes, so lange das Entgelt nicht zum Minijob 
führt und der Mindestlohn eingehalten wird. 
 
Folie 28, Höhe des Entgelts: Sollen Werk-
studenten einen festen Lohn/Monat erhalten 
oder besser nach einem Stundenlohn abge-
rechnet werden? 
 
Die Art des Arbeitsentgeltes (Stunden- oder 
Monatslohn) ist für die Beurteilung eines Werk-
studenten unerheblich, so lange das Entgelt 
nicht zum Minijob führt und der Mindestlohn 
eingehalten wird. 
 
Ist Werkstudentenprivileg und Midijob kom-
binierbar? Unser Programm fragt hier nach, 
ob die Midijobregelung anzuwenden ist. 
 
Auch für Werkstudenten gelten die Regelungen 
des Übergangsbereichs (Midijob oder früher 
Gleitzone). 
 
Folie 35: Dies gilt nur, wenn diese Über-
schreitung ausschließlich am Wochen-
ende/Abend liegt? Oder wäre es in Ord-
nung, wenn er Montag bis Freitag zwischen 
8 und 20 Uhr 20 Stunden arbeitet UND am 
Wochenende zusätzliche Stunden? 
 
Auch eine Kombination von Arbeiten in den 
Abendstunden und am Wochenende sollte 
möglich sein. Letztendlich entscheidet hierüber 
aber die Krankenkasse des Studenten, ob das 
Studium noch gegenüber der Beschäftigung 
überwiegt. 
 
Ist eine Bescheinigung der Krankenkasse 
auch für mehr als 20Stunden während der 
vorlesungsfreien Zeit notwendig? 
 
Nein, hier reicht ein Auszug aus der Studien-
ordnung oder eine Bescheinigung der Hoch-
schule über die zeitliche Dauer der vorlesungs-
freien Zeit. 
 
Ist die 26-Wochen-Regelung generell auf die 
Semesterferien beschränkt, oder dürfen die 
26 Wochen auf ein Zeit- oder Kalenderjahr 
gesehen werden? 
 
 
 
 
 
 

Es wird ein Zeitjahr berücksichtigt, welches 
rückwärtslaufend vom Ende der Überschrei-
tung an beginnt. Beispiel: Ein Student über-
schreitet in der Zeit vom 14. September 2020 
bis zum 20. September 2020 die 20-Stunden-
Grenze in den Abendstunden. Nun ist zu prü-
fen ober er im Zeitraum vom 21. September 
2019 bis zum 20.September 2020 bereits mehr 
als 26 Wochen die 20-Stunden-Grenze über-
schritten hat. 
 
Folie 36: Verstehe ich das richtig, muss ich 
mir jedes Mal, wenn der Student in den Se-
mesterferien länger als 20 Stunden arbeiten 
möchte, vorher eine Bestätigung von der 
Krankenkasse holen? 
 
In den Semesterferien ist ein Überschreiten der 
20-Stunden-Grenze unschädlich, sofern hierbei 
die Höchstdauer von 26 Wochen beachtet wird. 
Eine Bestätigung der Krankenkasse ist bei ei-
nem Überschreiten in den Semesterferien nicht 
notwendig. 
 
Folie 41: Welcher Zeitraum ist entschei-
dend, wenn vorlesungsfreie Zeit und Se-
mesterferien nicht identisch sind? 
 
Sofern die vorlesungsfreie Zeit länger als die 
Semesterferien sind (insbesondere in der aktu-
ellen Pandemie-Zeit), besteht auch in der län-
geren vorlesungsfreien Zeit die Möglichkeit 
über 20-Stunden in der Woche als Werkstu-
dent tätig zu sein, wenn die 26-Wochen-Rege-
lung eingehalten wird. 
 
Ist der Arbeitgeber verpflichtet zu überwa-
chen, dass der Werkstudent die 20 Stun-
den-Grenze einhält? Oder muss das der 
Werkstudent selbst überwachen? 
 
Die Einhaltung der 20-Stunden-Regelung ob-
liegt dem Arbeitgeber. 
 
Wenn wir einen Studenten beschäftigen, 
der in Frankreich studiert und in Deutsch-
land arbeitet, und nicht mehr als 20 Stun-
den/Woche arbeitet, dann ist er als Werk-
student einzustufen, richtig? 
 
Maßgeblich für die versicherungsrechtliche Be-
urteilung ist das Recht am Beschäftigungsort. 
Arbeit der (ausländische) Student in Deutsch-
land, gilt für die Beurteilung der Beschäftigung 
deutsches Recht. 
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Gilt der Mindestlohn bei den Pflichtprak-
tika? 
 
Der Mindestlohn gilt auch für: 

• Praktikanten außerhalb einer Ausbildung 
oder eines Studiums mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung oder einem Studi-
enabschluss. 

• Praktikanten in einem freiwilligen Prakti-
kum, begleitend zu Studium oder Ausbil-
dung ab dem vierten Monat. 

• Praktikanten in einem freiwilligen Prakti-
kum, begleitend zu Studium oder Ausbil-
dung, wenn bereits ein solches Prakti-
kumsverhältnis mit demselben Ausbilden-
den bestanden hat. 

• Praktikanten in einem freiwilligen Prakti-
kum zur Orientierung bei der Berufs- und 
Studienwahl ab dem vierten Monat. 

 
Wenn das Praktikum laut Studien- bzw. Prü-
fungsordnung vorgeschrieben ist, gilt der Min-
destlohn nicht. 
 
Folie 53: Wie sieht das mit Praktika aus, die 
bei einer Berufsfachschule absolviert wer-
den müssen? 
 
Praktikanten sind unabhängig von ihrer Be-
zeichnung üblicherweise Personen, die sich im 
Zusammenhang mit einer Schul- oder Berufs-
ausbildung praktische Kenntnisse und Erfah-
rungen in einem Betrieb aneignen, die der Vor-
bereitung, Unterstützung oder Vervollständi-
gung der Schul- oder Berufsausbildung dienen. 
Vorgeschriebene Praktika liegen nur dann vor, 
wenn sie in einer Ausbildungs-, Studien- oder 
Prüfungsordnung normiert sind. 
 
Folie 55: Ist bei einem freiwilligen Zwi-
schenpraktikum die Stundenanzahl für ei-
nen Minijob (450 Euro) egal? 
 
Im Prinzip ja, es gilt jedoch ab dem vierten Mo-
nat der Mindestlohn, so dass sich hieraus eine 
Höchststundenzahl ergeben für einen Minijob 
ergeben kann. 
 
Dürfen Werkstudenten familienversichert 
sein? Aus eigener Erfahrung mussten 
Werkstudenten sich selbstversichern. 
 
Die Familienversicherung ist abhängig vom Fa-
milienstand (z.B. Ehegatte, Kind, Enkel) und 
vom eigenen Einkommen des Familienversi-
cherten. Überschreitet das Entgelt des fami-
lienversicherten Werkstudenten die Einkom-
mensgrenzen für die Familienversicherung, so 
ist diese zu beenden. 
 

Sind Praktikanten mit Praktikumsvergütung 
umlagepflichtig? Muss Umlage bezahlt wer-
den, wenn keine Praktikumsvergütung be-
zahlt wird? 
 
Sofern im Rahmen eines vorgeschriebenen be-
trieblichen Praktikums Arbeitsentgelt gezahlt 
wird, ist dieses bei der Bemessung der Umla-
gen U1 und U2 mit einzubeziehen. Wird kein 
Arbeitsentgelt gezahlt, so ist im Ergebnis keine 
Umlage zu erheben. 
 
Für Praktikanten gelten unabhängig davon, ob 
sie ein vorgeschriebenes oder nicht vorge-
schriebenes Praktikum ausüben und ob sie 
aufgrund des Werkstudentenprivilegs in der 
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversiche-
rung versicherungsfrei sind, keine Besonder-
heiten hinsichtlich der Pflicht zur Zahlung der 
Insolvenzgeldumlage. Die Umlage ist nach 
dem Arbeitsentgelt zu bemessen, nach dem 
die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung bemessen werden. Wird kein Arbeitsent-
gelt gezahlt, so ist im Ergebnis keine Umlage 
zu erheben. 
 
Sind Praktikanten in der gesetzlichen Un-
fallversicherung versichert? 
 
Praktikanten, die ein in der Studien- oder Prü-
fungsordnung vorgeschriebenes Zwischen-
praktikum ableisten, sind sowohl in der Kran-
ken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung als 
auch in der Rentenversicherung versicherungs-
frei. Sie gehören daher dem Grunde nach nicht 
zum meldepflichtigen Personenkreis. Sie gehö-
ren jedoch dem Personenkreis der Beschäftig-
ten an, die in die Unfallversicherung einbezo-
gen und für die, sofern in der Unfallversiche-
rung beitragspflichtiges Arbeitsentgelt gezahlt 
wird, Meldungen zu erstatten sind. 
 
Kann man Praktikanten (nicht vorgeschrie-
benes Praktikum laut Studienordnung) 
trotzdem sozialversicherungsfrei abrech-
nen, sofern sie für den Betrieb keine ver-
wertbare Arbeitsleistung erbringen? 
 
Nein, sobald ein Arbeitsentgelt gezahlt und so-
mit auch abgerechnet wird, fallen Sozialversi-
cherungsbeiträge für ein freiwilliges Praktikum 
an. 
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Wo findet man eine Aufstellung anerkannter 
Hochschulen/Akademien? 
 
Sie finden eine Übersicht auf der folgenden 
Seite: 
https://www.hochschulkompass.de/hochschu-
len.html 
 
Haben Studenten Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung? 
 
Da Werkstudenten grundsätzlich zum Kreis der 
Arbeitnehmer gehören, haben sie auch einen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall, ebenso wie Minijobber. 
 
Gilt die Midijob-Regelung bei Studenten? 
 
Auch für Werkstudenten gelten die Regelungen 
des Übergangsbereichs (Midijob oder früher 
Gleitzone). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn ein Student ein freiwilliges Praktikum 
(maximal 450 Euro) macht, ist er laut Folie 
58 mit PG 109 und Beitragsgruppe 6100 an-
zulegen. Wie ist die Schlüsselung, wenn der 
Student sich in der Rentenversicherung be-
freien lässt, 6500 oder 6000? 
 
Die Pauschalbeiträge des Arbeitgebers zur 
Rentenversicherung sind für Minijobber immer 
zu zahlen; insofern gilt bei einer Befreiung der 
Personengruppenschlüssel 6500. 
 
Ein Student wird zum 30. September ex-
matrikuliert, bleibt aber noch bis 31. Okto-
ber bei uns. Wie erfolgt die Abrechnung im 
Oktober? 
 
Mit Beendigung des Werkstudentenprivilegs ist 
der Beschäftigte als versicherungspflichtiger 
Arbeitnehmer zu melden. 
 

https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html

